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JLU Gießen, Praktikumsbüro IfE, Karl-Glöckner-Str. 21B, 35394 Gießen Dr. Bianca Bloch 
Praktikumsbeauftragte 

Karl-Glöckner-Str. 21B, 35394 Gießen 

Büro:    Phil II, Haus B, Raum 04a 
Tel.:      +49 641 99-24155 
E-Mail:  praktikum-ab@uni-giessen.de

Praktikumsbüro des Instituts für 
Erziehungswissenschaft 

An die 
Praktikumsstelle zum Verbleib 

Nach Bewilligung und Unterschrift 
durch das Praktikumsbüro IfE!  
Bitte als 6 Seiten zur Prüfung einreichen! 

Praktikumsanmeldung und -vertrag 

Zwischen der Praktikumsstelle:   _____________________________________________________________, 

Adresse:   ________________________________________________________________________________, 

vertreten durch Frau / Herrn:    ______________________________________________________________, 

Tel. Nr. und E-Mailadresse:    ________________________________________________________________, 

dem Träger des Praktikums:   Justus-Liebig-Universität Gießen, Institut für Erziehungswissenschaft, 

Praktikumsbüro IfE, Karl-Glöckner-Str. 21 B, 35394 Gießen 

und der/dem Studierenden:   _______________________________________________________________, 

Matrikelnummer:  ______________________, Fach-Semester:  ______, geboren am:  _________________, 

wohnhaft in (vollständige Adresse):   _____________________________________________________________, 

Tel. Nr. und E-Mailadresse:    ________________________________________________________________, 

Immatrikulation im WiSe   _____/_____ 

Besuch der Praktikumsvorbereitung im   ☐  WiSe _____/_____   ☐  SoSe __________, 

wird im Rahmen des B.A.-Studiengangs „Erziehungswissenschaft mdS Außerschulische Bildung“ ein 
Praktikumsvertrag geschlossen. 

https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb03/institutefb03/erziehung/angeboteundberatung/PraktikumNeu
https://www.uni-giessen.de/de/fbz/fb03/institutefb03/erziehung/angeboteundberatung/PraktikumNeu
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Folgendes Pflicht-Praktikum wird durchgeführt: 

☐ 1. Praktikum (300 h Block) ☐ 2. Praktikum (300 h Block)

Das Praktikum wird vom _________________ (Datum) bis voraussichtlich __________________ (Datum) absolviert.

Dies beinhaltet folgende Arbeitszeitregelung: 

___________ Wochen mit ______________ Wochenstunden zzgl. ggf.:  ______________________________________ 

ggf. Schließtage der Einrichtung in der Zeit von/bis:  _______________________________________________________ 

Optional: Der/Die Studierende hat hospitiert am:  _______________________ (Datum) 

in der Gruppe / im Bereich:  _________________________________________________________________________. 

Folgende Tätigkeiten sind für das Berufsfeldpraktikum vorgesehen: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

Die Praxisanleitung der/des Studierenden wird in der Einrichtung von Frau / Herrn: 

________________________________________________________________ übernommen mit 

einschlägiger abgeschlossener pädagogischer oder erziehungswissenschaftlicher Berufsausbildung in dem 

Studienfach / den Studienfächern: ___________________________________________________________ 

auf dem Niveau (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

☐ Fachschule mit 3 Jahren Berufserfahrung (in Vollzeit oder vergleichbar) ☐ Fachhochschule

☐ Universität

- o d e r -

→ Bei Nichtzutreffen oder als Ergänzung kann folgender Abschluss vom Praktikumsbüro geprüft werden:

☐ ________________________________________________________________________ mit mindestens

3 Jahren Berufserfahrung (in Vollzeit oder vergleichbar) im Tätigkeitsfeld der Erwachsenenbildung bzw. Weiterbildung

oder Kinder- und Jugendhilfe oder Ganztagsbetreuung bzw. Schulsozialarbeit.

Folgende Vereinbarung wird getroffen: 

1. Der detaillierte Inhalt des Praktikums wird individuell zwischen Praktikumsinstitution und Studierenden

vereinbart. Jedoch sollte für bestimmte - von der Hochschule verlangte - Aufgaben dem/der Studierenden Zeit

eingeräumt werden (siehe Informationsschreiben für Praktikumsstellen) und allgemeine Einblicke ermöglicht

werden.

2. Das Berufsfeldpraktikum umfasst für das erste und zweite Praktikum jeweils insgesamt 300 Stunden vor Ort. Es

kann als Blockpraktikum am Stück oder semesterbegleitend über zwei Semester abgeleistet werden. Die maximale

Wochenarbeitszeit darf jedoch 40 Stunden zzgl. Pausen nicht übersteigen.
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3. Das Blockpraktikum darf nicht in mehreren zeitlichen Blöcken aufgeteilt werden. Sollte in die Praktikumszeit eine 

Unterbrechung fallen, die durch die Institution veranlasst ist (Schließung wegen Ferien o. Ä.), verlängert sich die 

Praktikumszeit entsprechend. 

4. Der/Die Studierende verpflichtet sich, die vorab vereinbarte und oben angegebene Arbeitszeitregelung für die 

Dauer des Praktikums einzuhalten. 

5. Fehlzeiten: Insgesamt sind im Rahmen des Praktikums drei mündlich entschuldigte Fehltage möglich, unabhängig 

davon, wie diese begründet sind. Bei mehr als drei Fehltagen muss der Praktikumseinrichtung ein ärztliches Attest 

vorgelegt werden. Alle Fehlzeiten müssen von der/vom Studierenden nachgeholt werden. 

6. Das Praktikum wird - in der Regel - nicht vergütet (darf entsprechend gestrichen werden). Auch eine Erstattung von 

Reisekosten oder sonstigen Aufwendungen erfolgt in der Regel nicht. Andere Vereinbarungen dürfen hier jedoch 

getroffen werden. 

7. Der/Die Studierende ist im Praktikum innerhalb Deutschlands über die Justus-Liebig-Universität Gießen haft-

pflichtversichert. Im Schadensfall informiert der/die Studierende das Studierendenwerk Gießen (Versicherungen - 

Studierendenwerk Gießen) und das Praktikumsbüro IfE. 

8. Verunfallt der/die Studierende in der Praktikumsinstitution, so ist der Unfallversicherungsträger des Betriebs 

zuständig und muss informiert werden. 

9. Der/Die Studierende hat während des Praktikums die Hausordnung und besonderen Bestimmungen der 

Praktikumseinrichtung einzuhalten. 

10. Sofern es für die Praktikumsstelle gilt bzw. relevant ist: 

Der/Die Studierende bescheinigt der Praktikumsstelle nach dem Masernschutzgesetz, dass er/sie gegen Masern 

geimpft wurde oder durch eine frühere Erkrankung immun ist. Auf Wunsch bestätigt er/sie durch ein weiteres 

ärztliches Attest, dass er/sie zu Beginn des Praktikums frei von ansteckenden Krankheiten ist. Diese Belege erhält 

die Einrichtung vor Praktikumsbeginn. 

Weiterhin legt der/die Studierende der Praktikumsstelle auf Verlangen gemäß § 72a SGB VIII ein polizeiliches 

Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vor. 

11. Die Praktikumsstelle hat in schwerwiegenden Fällen das Recht, die Betreuung des Praktikums abzubrechen. Das 

Praktikumsbüro IfE ist in diesem Fall durch die Leitung zeitnah zu informieren. 

12. Der Erfolg des Praktikums wird von der Praktikumsstelle anhand des universitären Beurteilungsbogens bestätigt 

bzw. nicht bestätigt (siehe Dokument Praktikumsbestätigung). 

 
 

______________________________________________             _____________________________________ 

Datum, Unterschrift Leitung, Stempel der Institution          Unterschrift Praxisanleitung 

 
 
______________________________________________ 

Datum, Unterschrift Praktikant*in 
 
 

Das Praktikumsbüro IfE erkennt die zuvor genannte Institution als Praktikumsstelle nach § 3 Absatz 3 und 5 
der Praktikumsordnung des Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften der Justus-Liebig-Universität für 
den Bachelorstudiengang „Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung“ gemäß 
den obigen Angaben 
an und genehmigt / nicht an und genehmigt nicht das Berufsfeldpraktikum (Nicht-Zutreffendes bitte streichen). 

 
 
________________________________________________ 

Datum, Unterschrift Praktikumsbeauftragte, Stempel 
Praktikumsbüro IfE (Dr. Bianca Bloch) 

  

https://www.stwgi.de/geld/versicherungen.html
https://www.stwgi.de/geld/versicherungen.html
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Abgabe des Dokuments für das 

1. und 2. Praktikum

im Praktikumsbüro VOR Aufnahme 

der Praktikumstätigkeit, da die 

Praktikumsstelle genehmigungs-

pflichtig ist! 

An das 
Praktikumsbüro IfE des FB03 der JLU Gießen 
z.H. Dr. Bianca Bloch
Karl-Glöckner-Str. 21B

35394 Gießen 

Praktikumsanmeldung und -vertrag 

Zwischen der Praktikumsstelle:   _____________________________________________________________, 

Adresse:   ________________________________________________________________________________, 

vertreten durch Frau / Herrn:    ______________________________________________________________, 

Tel .Nr. und E-Mailadresse:    ________________________________________________________________, 

dem Träger des Praktikums:   Justus-Liebig-Universität Gießen, Institut für Erziehungswissenschaft, 

Praktikumsbüro IfE, Karl-Glöckner-Str. 21 B, 35394 Gießen 

und der/dem Studierenden:   _______________________________________________________________, 

Matrikelnummer:  ______________________, Fach-Semester:  ______, geboren am:  _________________, 

wohnhaft in (vollständige Adresse):   _____________________________________________________________, 

Tel. Nr. und E-Mailadresse:    ________________________________________________________________, 

Immatrikulation im WiSe   _____/_____ 

Besuch der Praktikumsvorbereitung im   ☐  WiSe _____/_____   ☐  SoSe __________, 

wird im Rahmen des B.A.-Studiengangs „Erziehungswissenschaft mdS Außerschulische Bildung“ ein 
Praktikumsvertrag geschlossen. 
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Folgendes Pflicht-Praktikum wird durchgeführt: 

☐ 1. Praktikum (300 h Block) ☐ 2. Praktikum (300 h Block)

Das Praktikum wird vom _________________ (Datum) bis voraussichtlich __________________ (Datum) absolviert.

Dies beinhaltet folgende Arbeitszeitregelung: 

___________ Wochen mit ______________ Wochenstunden zzgl. ggf.:  ______________________________________ 

ggf. Schließtage der Einrichtung in der Zeit von/bis:  _______________________________________________________ 

Optional: Der/Die Studierende hat hospitiert am:  _______________________ (Datum) 

in der Gruppe / im Bereich:  _________________________________________________________________________. 

Folgende Tätigkeiten sind für das Berufsfeldpraktikum vorgesehen: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

Die Praxisanleitung der/des Studierenden wird in der Einrichtung von Frau / Herrn: 

________________________________________________________________ übernommen mit 

einschlägiger abgeschlossener pädagogischer oder erziehungswissenschaftlicher Berufsausbildung in dem 

Studienfach / den Studienfächern: ___________________________________________________________ 

auf dem Niveau (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

☐ Fachschule mit 3 Jahren Berufserfahrung (in Vollzeit oder vergleichbar) ☐ Fachhochschule

☐ Universität

- o d e r -

→ Bei Nichtzutreffen oder als Ergänzung kann folgender Abschluss vom Praktikumsbüro geprüft werden:

☐ ________________________________________________________________________ mit mindestens

3 Jahren Berufserfahrung (in Vollzeit oder vergleichbar) im Tätigkeitsfeld der Erwachsenenbildung bzw. Weiterbildung

oder Kinder- und Jugendhilfe oder Ganztagsbetreuung bzw. Schulsozialarbeit.

Folgende Vereinbarung wird getroffen: 

1. Der detaillierte Inhalt des Praktikums wird individuell zwischen Praktikumsinstitution und Studierenden

vereinbart. Jedoch sollte für bestimmte von der Hochschule verlangte Aufgaben dem/der Studierenden Zeit

eingeräumt werden und allgemeine Einblicke ermöglicht werden (siehe Informationsschreiben für

Praktikumsstellen).

2. Das Berufsfeldpraktikum umfasst für das erste und zweite Praktikum jeweils insgesamt 300 Stunden vor Ort. Es

kann als Blockpraktikum am Stück oder semesterbegleitend über zwei Semester abgeleistet werden. Die maximale

Wochenarbeitszeit darf jedoch 40 Stunden zzgl. Pausen nicht übersteigen.



FACHBEREICH 03 
Sozial- und Kulturwissenschaften 
Institut für Erziehungswissenschaft 
Praktikumsbüro IfE 

 
 

 

6 

3. Das Blockpraktikum darf nicht in mehreren zeitlichen Blöcken aufgeteilt werden. Sollte in die Praktikumszeit eine 

Unterbrechung fallen, die durch die Institution veranlasst ist (Schließung wegen Ferien o. Ä.), verlängert sich die 

Praktikumszeit entsprechend. 

4. Der/Die Studierende verpflichtet sich, die vorab vereinbarte und oben angegebene Arbeitszeitregelung für die 

Dauer des Praktikums einzuhalten. 

5. Fehlzeiten: Insgesamt sind im Rahmen des Praktikums drei mündlich entschuldigte Fehltage möglich, unabhängig 

davon, wie diese begründet sind. Bei mehr als drei Fehltagen muss der Praktikumseinrichtung ein ärztliches Attest 

vorgelegt werden. Alle Fehlzeiten müssen von der/vom Studierenden nachgeholt werden. 

6. Das Praktikum wird - in der Regel - nicht vergütet (darf entsprechend gestrichen werden). Auch eine Erstattung von 

Reisekosten oder sonstigen Aufwendungen erfolgt in der Regel nicht. Andere Vereinbarungen dürfen hier jedoch 

getroffen werden. 

7. Der/Die Studierende ist im Praktikum innerhalb Deutschlands über die Justus-Liebig-Universität Gießen haft-

pflichtversichert. Im Schadensfall informiert der/die Studierende das Studierendenwerk Gießen (Versicherungen - 

Studierendenwerk Gießen) und das Praktikumsbüro IfE. 

8. Verunfallt der/die Studierende in der Praktikumsinstitution, so ist der Unfallversicherungsträger des Betriebs 

zuständig und muss informiert werden. 

9. Der/Die Studierende hat während des Praktikums die Hausordnung und besonderen Bestimmungen der 

Praktikumseinrichtung einzuhalten. 

10. Sofern es für die Praktikumsstelle gilt bzw. relevant ist: 

Der/Die Studierende bescheinigt der Praktikumsstelle nach dem Masernschutzgesetz, dass er/sie gegen Masern 

geimpft wurde oder durch eine frühere Erkrankung immun ist. Auf Wunsch bestätigt er/sie durch ein weiteres 

ärztliches Attest, dass er/sie zu Beginn des Praktikums frei von ansteckenden Krankheiten ist. Diese Belege erhält 

die Institution vor Praktikumsbeginn. 

Weiterhin legt der/die Studierende der Praktikumsstelle auf Verlangen gemäß § 72a SGB VIII ein polizeiliches 

Führungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes vor. 

11. Die Praktikumsstelle hat in schwerwiegenden Fällen das Recht, die Betreuung des Praktikums abzubrechen. Das 

Praktikumsbüro IfE ist in diesem Fall durch die Leitung zeitnah zu informieren. 

12. Der Erfolg des Praktikums wird von der Praktikumsstelle anhand des universitären Beurteilungsbogens bestätigt 

bzw. nicht bestätigt (siehe Dokument Praktikumsbestätigung). 

 
 

______________________________________________             _____________________________________ 

Datum, Unterschrift Leitung, Stempel der Institution          Unterschrift Praxisanleitung 

 
 
______________________________________________ 

Datum, Unterschrift Praktikant*in 
 
 

Das Praktikumsbüro IfE erkennt die zuvor genannte Institution als Praktikumsstelle nach § 3 Absatz 3 und 5 
der Praktikumsordnung des Fachbereichs Sozial- und Kulturwissenschaften der Justus-Liebig-Universität für 
den Bachelorstudiengang „Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Außerschulische Bildung“ gemäß 
den obigen Angaben 
an und genehmigt / nicht an und genehmigt nicht das Berufsfeldpraktikum (Nicht-Zutreffendes bitte streichen). 

 
 
________________________________________________ 

Datum, Unterschrift Praktikumsbeauftragte, Stempel 
Praktikumsbüro IfE (Dr. Bianca Bloch) 

 

https://www.stwgi.de/geld/versicherungen.html
https://www.stwgi.de/geld/versicherungen.html
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